
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Pr~sidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 \vien 

G . Z.: R -48 9 IR 

Betreff: EntlrVurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Finanzstrafgesetz 
geändert wird. 

Wfsf'J,20-1)116 

Wien, am 26.4.1989 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff senannten Entwurf. 

l?ür den 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ A BS CHRl f~rl 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium f~r Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1015 Wien 

Wien, am 26.4.1989 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
FS-llO/3-III/9/89 15.3.1989 R-389/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Finanzstrafgesetz 
geändert wird. 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Finanzen zu 

dem im Betreff genannten Gesetzentwurf folgende Stellung­

nahme bekanntzugeben: 

Zu Z 5 (§ 194c): 

Ob eine derartige weitere Ausweitung der Verwaltungstätig-

keit daf~r notwendig ist, muß bezweifelt werden. § 194c 

sollte dahingehend geändert werden, daß in erster Linie 

von Amts wegen die Verpflichtung zur Berichtigung besteht 

und daß f~r Berichtigungen und L~schungen nicht ein Zeitraum 

von 2 Jahren, sondern h~chstens ein halbes Jahr vorgesehen wird. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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